
Kostenzuordnung 
 
Dieser Text wurde aus den Erfahrungen unserer 4 Pilotprojekte im Karlsruher Raum 
entwickelt. 
Besonders wird in den Techn. Vorbemerkungen (modifiziert nach aktueller Ril) dabei auf 
die Bauleitungsfunktion („sichere Baustelle“) des AN hingewiesen. 
Damit hat der AG die Möglichkeit die Kosten als Besondere Bauleistung nach VOB/C –
Anlage- im Projekt mit anbieten zu lassen. 
Das wird dann auch über das Projekt bezahlt. 
Dadurch wird das Budget Planung und Bauüberwachung nicht belastet. 
 
Zu beachten ist, dass diese Besondere Leistung eine Ingenieurleistung darstellt und sich 
nicht generell pauschalieren lässt.  
–Nur in bestimmten Teilen möglich -  
 
Die Leistungsbeschreibung mit Techn. Vorbemerkungen sollte im Haupt-LV grundsätzlich 
als Eventuale mit aufgenommen werden. Nicht erst als Nachtrag! 
Damit verzerrt sie nicht das Ergebnis der eigentlichen Bauleistung und kann, je nach 
tatsächlichem Bedarf, vom Projektleiter gezogen werden. 

 


